
 
 

 

 

 

ANTRAG AUF ZUERKENNUNG EINES STIFTUNGSSTIPENDIUMS 

(Merkblatt) 

 

 

 

Einzureichen in der Studien-und Prüfungsabteilung der Technischen Universität Wien 

Öffnungszeiten außerhalb der Ferialzeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr 

und Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr (siehe auch Homepage) 

 

 

 

1. BewerberInnen, die die soziale Bedürftigkeit mittels p os i t iv em  Bescheid der Studienbeihilfenbehörde 
nachweisen, benötigen folgende Unterlagen: 
 
a)  Das Antragsformular (bitte nur den dick umrandeten Teil ausfüllen). 
b)  Den positiven Bescheid der Studienbeihilfenbehörde (formlose Kopie). 
c)  Studienerfolgsbestätigung über den Zeitraum von 12.11.2013  bis  11.11.2014. 
d)  Das ausgefüllte Berechnungsblatt 

 

2. BewerberInnen, die die soziale Bedürftigkeit ohne pos i t iv e n  Bescheid der Studienbeihilfenbehörde 
nachweisen, benötigen folgende Unterlagen: 
 
a)  Das vollständig ausgefüllte Antragsformular. 
b)  Den/die Einkommenssteuerbescheid/e. Wenn nicht vorhanden, Lohnzettel. 
      Bei keinem Einkommen eine entsprechende Bestätigung des Finanzamtes. 
c)  Studienerfolgsbestätigung über den Zeitraum von 12.11.2013  bis  11.11.2014. 
d)  Das ausgefüllte Berechnungsblatt 

 
 
 

Bitte alle Antragspunkte sorgfältig und komplett in Blockschrift ausfüllen! 
Nur ordnungsgemäß ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden! 

 
 
 
 
 

(Bitte dieses Blatt nicht dem Antrag beilegen!) 
 



 

 

 
 

Antrag auf Zuerkennung 
eines Stiftungsstipendiums 

Eingangsstempel 

 

 
 

Vorname 
 

Familienname 

 
 

Soz.Vers.Nr. Geburtsdatum Matrikelnummer 
 
 

 
Staatsbürgerschaft: 

 
Wohnanschrift am Studienort Postleitzahl und Ort 

Wohnanschrift der Eltern Postleitzahl und Ort 

e-mail Adresse Telefonnummer: 
 

 
IBAN BIC Name des Geldinstitutes 
 
 

Studienrichtung Kennzahl  Studienbeginn im 

WS 

Jahr:    
SS 







Untenstehendes bitte nur ausfüllen, wenn  kein positiver  Bescheid der Studienbeihilfenbehörde vorliegt!


 
Familienstand 
ledig verheiratet verwitwet geschieden unterhaltberechtigt 

ja  nein  
Ich habe eigene Kinder und bin zur Pflege und Erziehung gesetzlich verpflichtet? 

  nein  ja, wieviele 
 

 
Nichtselbständige Einkünfte im Kalenderjahr 

2013: 
Nettobetrag in € 

Anzahl der Lohnzettel aus 
nichtselbständigen Einkünften: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10: 

 
 

Weitere Einkünfte im Jahr 2013: 
Krankengeld Wochengeld, Karenzgeld Freier Dienstvertrag/ 

Werkvertrag  
Nettobetrag in €: 

Unfallrente(n) Ferialarbeit sonstige Einkünfte 

 

 



 

 

Angaben zur Person von der Unterhalt bezogen wird: 

 

Vater Mutter Ehegatte/in 

Familienname Vorname(n) Soz.Vers.Nr. Geburtsdatum 

    

Wohnanschrift Postleitzahl Wohnort 

   

 

Nichtselbständige Einkünfte im Kalenderjahr 2013 Nettobetrag in € 

Anzahl der Lohnzettel aus 
nichtselbständigen Einkünften: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10: 

 

Weitere Einkünfte im Kalenderjahr 2013: 
Krankengeld Wochengeld, Freier Dienstvertrag/ 

Werkvertrag  
Nettobetrag in €: 

Unfallrente(n) Karenzgeld sonstige Einkünfte 

 
 
 
 
 
 
Falls von einer weiteren Person Unterhalt bezogen wird: 

 

Angaben zur Person von der Unterhalt bezogen wird: 
 

Vater Mutter Ehegatte/in 

Familienname Vorname(n) Soz.Vers.Nr. Geburtsdatum 

    

Wohnanschrift Postleitzahl Wohnort 

   

 

Nichtselbständige Einkünfte im Kalenderjahr 2013 Nettobetrag in € 

Anzahl der Lohnzettel aus 
nichtselbständigen Einkünften: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10: 

 

Weitere Einkünfte im Kalenderjahr 2013: 
Krankengeld Wochengeld, Freier Dienstvertrag/ 

Werkvertrag  
Nettobetrag in €: 

Unfallrente(n) Karenzgeld sonstige Einkünfte 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Angaben zu(r) Person(en), für die Unterhalt geleistet wird: 
 

Familienname Vorname(n) Soz.Vers.Nr. Geburtsdatum 

 
Unterhalt wird geleistet von: Verwandtschaftsverhältnis 

 

Eltern Antragsteller/in Ehegatte 

 
Familienname Vorname(n) Soz.Vers.Nr. Geburtsdatum 

 
Unterhalt wird geleistet von: Verwandtschaftsverhältnis 

 

Eltern Antragsteller/in Ehegatte 

 
Familienname Vorname(n) Soz.Vers.Nr. Geburtsdatum 

 
Unterhalt wird geleistet von: Verwandtschaftsverhältnis 

 

Eltern Antragsteller/in Ehegatte 
 
 
 

 

Berechnung 
 

 
 

Einkommen des Antragstellers/ 
der Antragstellerin .................................... 

 
Einkommen der Person, 
von der Unterhalt bezogen wird + .................................... 

Zwischensumme 

 
Absetzbetrag — .................................... 

 
 
 
 

Bemessungsgrundlage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................... .............................................. 
Ort, Datum Unterschrift 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die 
Richtigkeit der oben gemachten Angaben 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

BERECHNUNGSBLATT 

 

 

Unbedingt erforderlich sind positiv absolvierte Prüfungen über zumindest 50 ECTS sowie ein 

Notendurchschnitt von zumindest 2,5! 

Nachzuweisen mittels Studienerfolgsbestätigung über den Zeitraum von 12.11.2013 bis 11.11.2014 ! 

 

 

1) Punkte - Berechnung (jedenfalls erforderlich!) 

Zu verwenden sind alle (!) ECTS im angegebenen Zeitraum. 

„Mit Erfolg teilgenommen“ kann nicht gewertet werden! 

 

ECTS mit sehr gutem Erfolg    _ _ _    x   4   = 

 

ECTS mit gutem Erfolg     _ _ _    x   3   = 

 

ECTS mit befriedigendem Erfolg    _ _ _    x   2   = 

 

ECTS mit genügendem Erfolg    _ _ _    x   1   = 

 

Gesamtsumme der Punkteanzahl      ___________ 

 

 

2) Notendurchschnitt – Berechnung (nur erforderlich, wenn aus dem Studienerfolgsnachweis 

nicht eindeutig ein Notendurchschnitt unter 2,5 erkennbar ist!) 

Die Berechnung erfolgt auf Basis der besten 50 ECTS Noten wie folgt 

 

ECTS  x  zugehöriger Note 

50 

 

Bitte berechnen Sie Ihren Notendurchschnitt: 

 

 

 

____________________ 

50 

 


